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60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs1;

Rechtssatz

Der zweite Tatbestand des § 4 Abs 1 AuslBG (Entgegenstehen wichtiger ö8entlicher Interessen oder

gesamtwirtschaftlicher Interessen) ist nur dann heranzuziehen, wenn feststeht, daß die Lage und Entwicklung des

Arbeitsmarktes die beantragte Beschäftigung zuläßt.
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